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Beschlusslauf 
 

 
 
 

Abfallvermeidung bei Veranstaltungen im Einwirkungsbereich der Gemeinde 
Niedernhausen 

 
 
Gemeindevorstand 

 
am 07.09.2020 

GV/148/2016-2021 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die als Anlage beigefügten Entwürfe der Abfallvermeidungssatzung nebst der 
zugehörigen Förderrichtlinie werden beschlossen. 
 
2. Bei der privatrechtlichen Vermietung gemeindlicher Veranstaltungsräume und bei 
sonstigen privatrechtlichen Gestattungen der Gemeinde sind die Regelungen der 
Abfallvermeidungssatzung analog zur Auflage zu machen. Die Fördermöglichkeit der 
zugehörigen Richtlinie kann auch in diesen Fällen in Anspruch genommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
beschlossen 
 
 
 
 
Ortsbeirat Engenhahn 

 
am 30.09.2020 

OB Eng/036/2016-2021 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die als Anlage beigefügten Entwürfe der Abfallvermeidungssatzung nebst der 
zugehörigen Förderrichtlinie werden beschlossen. 
 
2. Bei der privatrechtlichen Vermietung gemeindlicher Veranstaltungsräume und bei 



sonstigen privatrechtlichen Gestattungen der Gemeinde sind die Regelungen der 
Abfallvermeidungssatzung analog zur Auflage zu machen. Die Fördermöglichkeit der 
zugehörigen Richtlinie kann auch in diesen Fällen in Anspruch genommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 
 
 
 
Ortsbeirat Oberjosbach 

 
am 14.10.2020 

OB Obj/027/2016-2021 
 
Neben dieser Lösung wird erneut auf den Bedarf einer stationären Spülmaschine im 
Küchenbereich des GMZ Oberjosbachs hingewiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die als Anlage beigefügten Entwürfe der Abfallvermeidungssatzung nebst der 
zugehörigen Förderrichtlinie werden beschlossen. 
 
2. Bei der privatrechtlichen Vermietung gemeindlicher Veranstaltungsräume und bei 
sonstigen privatrechtlichen Gestattungen der Gemeinde sind die Regelungen der 
Abfallvermeidungssatzung analog zur Auflage zu machen. Die Fördermöglichkeit der 
zugehörigen Richtlinie kann auch in diesen Fällen in Anspruch genommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 4  Nein 0  Enthaltung 1   
 
 
 
 
 
Ortsbeirat Königshofen 

 
am 15.10.2020 

OB Kö/031/2016-2021 
 
Der OB Königshofen nimmt die GV zur Kenntnis und schlägt folgende Ergänzung unter §3 
als Absatz (2) vor: 
 
„Vereine, Verbände, Parteien und Wählergruppen aus Niedernhausen können bei der 
Gemeinde Niedernhausen Geschirr, Besteck und eine Spülmaschine kostenlos ausleihen. 
Im Gegenzug müssen sie bei der Veranstaltung auf Einweggeschirr und Einwegbestecken 
verzichten.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 6 Nein 0 Enthaltung 0 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die als Anlage beigefügten Entwürfe der Abfallvermeidungssatzung nebst der 



zugehörigen Förderrichtlinie werden beschlossen. 
 
2. Bei der privatrechtlichen Vermietung gemeindlicher Veranstaltungsräume und bei 
sonstigen privatrechtlichen Gestattungen der Gemeinde sind die Regelungen der 
Abfallvermeidungssatzung analog zur Auflage zu machen. Die Fördermöglichkeit der 
zugehörigen Richtlinie kann auch in diesen Fällen in Anspruch genommen werden. 
 
 
 
 
 
 
Ortsbeirat Niedernhausen 

 
am 15.10.2020 

OB Ndh/032/2016-2021 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die als Anlage beigefügten Entwürfe der Abfallvermeidungssatzung nebst der 
zugehörigen Förderrichtlinie werden beschlossen. 
 
2. Bei der privatrechtlichen Vermietung gemeindlicher Veranstaltungsräume und bei 
sonstigen privatrechtlichen Gestattungen der Gemeinde sind die Regelungen der 
Abfallvermeidungssatzung analog zur Auflage zu machen. Die Fördermöglichkeit der 
zugehörigen Richtlinie kann auch in diesen Fällen in Anspruch genommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 
 
 
 
Ortsbeirat Oberseelbach 

 
am 15.10.2020 

OB Obs/040/2016-2021 
 
Der OB begrüßt die Abfallvermeidungssatzung und die Förderrichtlinie. Er bittet jedoch 
darum, die Förderrichtlinie dahingehend zu ergänzen, dass Niedernhausener Vereine und 
Parteien Mehrweggeschirr und Spülmaschinen kostenfrei von der Gemeinde ausleihen 
können. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die als Anlage beigefügten Entwürfe der Abfallvermeidungssatzung nebst der 
zugehörigen Förderrichtlinie werden beschlossen. 
 
2. Bei der privatrechtlichen Vermietung gemeindlicher Veranstaltungsräume und bei 
sonstigen privatrechtlichen Gestattungen der Gemeinde sind die Regelungen der 
Abfallvermeidungssatzung analog zur Auflage zu machen. Die Fördermöglichkeit der 
zugehörigen Richtlinie kann auch in diesen Fällen in Anspruch genommen werden. 
 
 
 



Abstimmungsergebnis: 
Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 
 
 
 
Ortsbeirat Niederseelbach 

 
am 20.10.2020 

OB Nds 039/2016-2021 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die als Anlage beigefügten Entwürfe der Abfallvermeidungssatzung nebst der 
zugehörigen Förderrichtlinie werden beschlossen. 
 
2. Bei der privatrechtlichen Vermietung gemeindlicher Veranstaltungsräume und bei 
sonstigen privatrechtlichen Gestattungen der Gemeinde sind die Regelungen der 
Abfallvermeidungssatzung analog zur Auflage zu machen. Die Fördermöglichkeit der 
zugehörigen Richtlinie kann auch in diesen Fällen in Anspruch genommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 6  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 
 
 
 
Bau-, Umwelt- und Sozialausschuss 

 
am 23.11.2020 

BUSA/030/2016-2021 
 
Die CDU- und SPD-Fraktion stellt folgenden Zusatzantrag: 
 
In der Abfallvermeidungssatzung wird unter § 3 ein weiterer Absatz (3) eingefügt: 
 
„Vereine, Verbände, Parteien und Wählergruppen aus Niedernhausen können bei der 
Gemeinde Niedernhausen Geschirr, Besteck und eine Geschirrspülmaschine kostenlos 
ausleihen. Im Gegenzug müssen sie bei der Veranstaltung auf Einweggeschirr und 
Einwegbesteck verzichten.“ 
 
einstimmig beschlossen 
Ja 8  Nein 0  Enthaltung 1 
 
 
Im Laufe der Beratung wird folgender Antrag gestellt: 
 
In § 2 (1) a) des Entwurfs der Satzung fällt die Aufzählung (Spiegelstriche) weg und lautet: 
 
„Veranstaltungsorte in und an öffentlichen Gebäuden.“   
 
einstimmig beschlossen 
Ja 8  Nein 0  Enthaltung 1 
 
 
Beschluss: 



 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die als Anlage beigefügten Entwürfe der Abfallvermeidungssatzung nebst der 
zugehörigen Förderrichtlinie werden beschlossen. 
 
2. Bei der privatrechtlichen Vermietung gemeindlicher Veranstaltungsräume und bei 
sonstigen privatrechtlichen Gestattungen der Gemeinde sind die Regelungen der 
Abfallvermeidungssatzung analog zur Auflage zu machen. Die Fördermöglichkeit der 
zugehörigen Richtlinie kann auch in diesen Fällen in Anspruch genommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 8  Nein 0  Enthaltung 1   
 
 
 
 
 
Haupt- und Finanzausschuss 

 
am 24.11.2020 

HFA/032/2016-2021 
 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt über die Vorlage in der Fassung des Bau-, Umwelt- 
und Sozialausschusses vom 23.11.2020 ab. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die als Anlage beigefügten Entwürfe der Abfallvermeidungssatzung nebst der 
zugehörigen Förderrichtlinie werden beschlossen. 
 
2. Bei der privatrechtlichen Vermietung gemeindlicher Veranstaltungsräume und bei 
sonstigen privatrechtlichen Gestattungen der Gemeinde sind die Regelungen der 
Abfallvermeidungssatzung analog zur Auflage zu machen. Die Fördermöglichkeit der 
zugehörigen Richtlinie kann auch in diesen Fällen in Anspruch genommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 7  Nein 2  Enthaltung 0   
 
 
 
 
 
Gemeindevertretung 

 
am 02.12.2020 

GemV/032/2016-2021 
 
Mit den in den Ausschüssen beschlossenen Änderungen 
 
In der Abfallvermeidungssatzung wird unter § 3 ein weiterer Absatz (3) eingefügt: 
 
„Vereine, Verbände, Parteien und Wählergruppen aus Niedernhausen können bei der 
Gemeinde Niedernhausen Geschirr, Besteck und eine Geschirrspülmaschine kostenlos 
ausleihen. Im Gegenzug müssen sie bei der Veranstaltung auf Einweggeschirr und 
Einwegbesteck verzichten.“ 
 



sowie 
 
In § 2 (1) a) des Entwurfs der Satzung fällt die Aufzählung (Spiegelstriche) weg und lautet: 
 
„Veranstaltungsorte in und an öffentlichen Gebäuden.“   
 
ergeht folgender Beschluss: 
 
 
1. Die als Anlage beigefügten Entwürfe der Abfallvermeidungssatzung nebst der 
zugehörigen Förderrichtlinie werden beschlossen. 
 
2. Bei der privatrechtlichen Vermietung gemeindlicher Veranstaltungsräume und bei 
sonstigen privatrechtlichen Gestattungen der Gemeinde sind die Regelungen der 
Abfallvermeidungssatzung analog zur Auflage zu machen. Die Fördermöglichkeit der 
zugehörigen Richtlinie kann auch in diesen Fällen in Anspruch genommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 26  Nein 6  Enthaltung 1   
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